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 Amtlicher Teil
 
 

Nachruf 
 

Am 29. Mai 2018 verstarb im Alter von 98 Jahren 
 

Herr Johann Hausmanns 
Selfkant-Tüddern 

 
Der Verstorbene wurde unmittelbar nach der Rückgliederung aus der niederländischen Auftragsverwaltung im 
Jahre 1963 in die Gemeindevertretung der damals selbständigen Gemeinde Tüddern sowie in die 
Amtsvertretung des Amtes Selfkant gewählt. 
 
Nach der kommunalen Neugliederung im Jahre 1969 war er ohne Unterbrechung bis 1979 Mitglied der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant. 
 
Herr Hausmanns widmete sich den vielfältigen Aufgaben eines Gemeindevertreters mit Hingabe und 
Verantwortungsbewusstsein. Er hat sich während seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit für die Gemeinde 
Selfkant und für den Ort Tüddern große Verdienste erworben. 
 
In Anerkennung seiner Verdienste wurde ihm im September 1997 der Verdienstorden der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. 
 
Die Gemeinde Selfkant wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
 

Corsten 
Bürgermeister 

 
 
 

Stellenausschreibung 
Erzieher/in 

 
Die Gemeinde Selfkant sucht zum 1. September 2018 eine/n Mitarbeiter/in für den zweigruppigen 
gemeindlichen Kindergarten „Kleine Strolche“ in Selfkant-Wehr 
 
Gesucht wird  

- ein(e) staatlich anerkannte(r) Erzieher(in) mit 25-30 Wochenstunden 
 
Die Bewerber/innen sollten über Eigenschaften wie Motivation, Teamgeist, Zuverlässigkeit, Lern- und 
Leistungsbereitschaft, Kreativität, Flexibilität und Kontaktfreudigkeit verfügen. Die Vergütung richtet sich nach 
dem TVöD. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Beurteilungen 
der Praktika) senden Sie bitte bis zum  
6. Juli an den 
 

Bürgermeister der Gemeinde Selfkant 
Haupt- und Personalamt  

Am Rathaus 13 
52538 Selfkant 

 
Aus Gründen der Kostenersparnis wird gebeten, auf Klarsichthüllen, Prospektmappen oder Schnellhefter zu 
verzichten.  
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Stellenausschreibung 
Fahrer für den Schülertransport 

 
Die Gemeinde Selfkant sucht zum 29. August 2018 eine/n Mitarbeiter/in für den Schülertransport zu einer 
gemeindlichen Grundschule in Form eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst die Beförderung von Schulkindern aus der Gemeinde Selfkant und den 
Nachbarkommunen zu einer Grundschule sowie die Rückfahrten. Die tägliche Arbeitszeit beträgt ca. 2-3 Stunden. 
 
Voraussetzung ist der Besitz eines Führerscheins der Führerschein-Klasse B. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, etc.) senden Sie bitte bis zum 
20. Juli 2018 an den 
 

Bürgermeister der Gemeinde Selfkant 
Haupt- und Personalamt  

Am Rathaus 13 
52538 Selfkant 

 
Aus Gründen der Kostenersparnis wird gebeten, auf Klarsichthüllen, Prospektmappen oder Schnellhefter zu 
verzichten.  

___________________________________________________________________________________ 
 
Sitzung des Verkehr-, Bau- und Umweltausschusses 
 
Am 04.07.2018 findet um 19.00 Uhr die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Verkehr-, Bau- und 
Umweltausschusses der Gemeinde Selfkant im Großen Sitzungssaal (Raum 20) des Rathauses in Tüddern statt. 
 
Gemeinde Selfkant 
Der Bürgermeister 
Corsten 
 
Tagesordnung: 
 
A) Öffentliche Sitzung 

 
1. Dorfgemeinschaftsheim Süsterseel 
2. 2. Änderung des Bebauungsplanes Selfkant Nr. 41 a – Tüddern, Vor dem Rohrweg – 
3. Aufstellung des Bebauungsplanes Selfkant Nr. 51 – Höngen, Integrativer Sportpark – 
4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Selfkant N 20 – Höngen, Integrativer Sportpark – 
5. Antrag der CDU zur Verbesserung der Begehbarkeit des Kirchplatzes in Millen 
6. Vorstellung der Planung zum Bau eines Radweges zwischen Süsterseel und Jabeek (NL) 
7. Vorstellung der Planung zum Bau von Regenwasserbehandlungsanlagen in Süsterseel und Wehr 
8. Vorstellung der Planung zum Bau des Regenrückhaltebeckens in Schalbruch 
9. Mitteilungen des Bürgermeisters 

 
B) Nichtöffentliche Sitzung 

 
10. Auftragsvergabe 
11. Auftragsvergabe 
12. Auftragsvergabe 
13. Auftragsvergabe 
14. Auftragsvergabe 
15. Auftragsvergabe 
16. Auftragsvergabe 
17. Auftragsvergabe 
18. Vertragsangelegenheiten 
19. Mitteilungen des Bürgermeisters (nichtöffentlich) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
 
Am 05.07.2018 findet um 19.00 Uhr die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
der Gemeinde Selfkant im Großen Sitzungssaal (Raum 20) des Rathauses in Tüddern statt. 
 
Gemeinde Selfkant 
Der Bürgermeister 
Corsten 
 
Tagesordnung: 
 
A) Öffentliche Sitzung 

 
1. Antrag auf Erweiterung der Friedhofssatzung bzw. Bestattungsmöglichkeiten 
2. Mitteilungen des Bürgermeisters 

 
B) Nicht öffentliche Sitzung 

 
3. Vertragsangelegenheiten 
4. Vertragsangelegenheiten 
5. Grundstücksangelegenheiten 
6. Mitteilungen des Bürgermeisters (nichtöffentlich) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Sitzung der Gemeindevertretung 
 
Am 12.07.2018 findet um 19.00 Uhr die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Selfkant im Großen Sitzungssaal (Raum 20) des Rathauses in Tüddern statt. 
 
Gemeinde Selfkant 
Der Bürgermeister 
Corsten 
 
Tagesordnung: 
 
A) Öffentliche Sitzung 

 
1. Dorfgemeinschaftsheim Süsterseel 
2. 2. Änderung des Bebauungsplanes Selfkant Nr. 41 a - Tüddern, Vor dem Rohrweg – 
3. Aufstellung des Bebauungsplanes Selfkant Nr. 51 – Höngen, Integrativer Sportpark – 
4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Selfkant N 20 – Höngen, Integrativer Sportpark – 
5. Antrag der CDU zur Verbesserung der Begehbarkeit des Kirchplatzes in Millen 
6. Vorstellung der Planung zum Bau eines Radweges zwischen Süsterseel und Jabeek (NL) 
7. Vorstellung der Planung zum Bau von Regenwasserbehandlungsanlagen in Süsterseel und Wehr 
8. Vorstellung der Planung zum Bau des Regenrückhaltebeckens in Schalbruch 
9. Mitteilungen des Bürgermeisters 

 
B) Nicht öffentliche Sitzung 

 
10. Auftragsvergabe 
11. Auftragsvergabe 
12. Auftragsvergabe 
13. Auftragsvergabe 
14. Auftragsvergabe 
15. Auftragsvergabe 
16. Auftragsvergabe 
17. Auftragsvergabe 
18. Vertragsangelegenheiten 
19. Vertragsangelegenheiten 
20. Vertragsangelegenheiten 
21. Grundstücksangelegenheiten 
22. Mitteilungen des Bürgermeisters (nichtöffentlich) 
______________________________________________________________________________ 
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 Bekanntmachung 
1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 45 – Saeffelen, Hundsrath - 
der Gemeinde Selfkant  

- Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses – 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant hat in ihrer Sitzung am 16. Mai 2018 gemäß § 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB) die Einleitung des Verfahrens zur  
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 – Saeffelen, Hundsrath - beschlossen. 
 
Um sich die Option einer späteren Erweiterung des Baugebietes in Richtung Westen offen zu halten, wurde das 
Straßengrundstück etwas anders als ursprünglich im Bebauungsplan vorgesehen parzelliert. Im Rahmen dieses 
Verfahrens wird das Baufenster für das Grundstück Gemarkung Saeffelen, Flur 8, Parzelle 220, verkleinert, um 
es an die neue Parzellierung anzupassen. 
 
Da durch die Änderung des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, ist das 
Verfahren auf der Grundlage des § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchzuführen. 
 
Die Abgrenzung des Änderungsbereiches ist aus dem nachstehenden Kartenausschnitt ersichtlich. 

 
Gemäß § 2 (1) Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) wird der vorstehend genannte Beschluss hiermit bekannt 
gemacht. 
 
Selfkant, den 12. Juni 2018 
 
Corsten 
Bürgermeister 

_____________________________________________________________________ 
 

Bekanntmachung 
1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 45 – Saeffelen, Hundsrath - 
der Gemeinde Selfkant  

- Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes – 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant hat in ihrer Sitzung am 16. Mai 2018 gemäß § 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB) die Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 – 
Saeffelen, Hundsrath - beschlossen. 
 
Um sich die Option einer späteren Erweiterung des Baugebietes in Richtung Westen offen zu halten, wurde das 
Straßengrundstück etwas anders als ursprünglich im Bebauungsplan vorgesehen parzelliert. Im Rahmen dieses 



 5 
 
Verfahrens wird das Baufenster für das Grundstück Gemarkung Saeffelen, Flur 8, Parzelle 220, verkleinert, um 
es an die neue Parzellierung anzupassen. 
 
Da durch die Änderung des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, ist das 
Verfahren auf der Grundlage des § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchzuführen. 
 
Weiterhin hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 16. Mai 2018 beschlossen, die Offenlage der 
Planentwürfe nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen. 
 
Die Abgrenzung des Änderungsbereiches ist aus dem nachstehenden Kartenausschnitt ersichtlich. 
 

 
 
Der Entwurf der vorgenannten 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 – Saeffelen, Auf dem Bildersträßchen – 
nebst Begründung werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit  
 

vom 9. Juli 2018 bis einschließlich zum 10. August 2018 
 
zu Jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.  
 
Die öffentliche Auslegung erfolgt bei der Gemeindeverwaltung Selfkant, Am Rathaus 13, 52538 Selfkant - Zimmer 
33 - während der Öffnungszeiten.  
 
Die Öffnungszeiten des Rathauses sind:  
montags bis freitags   von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
montags    von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
donnerstags    von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr. 

 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich, zur Niederschrift oder im Internet (www.o-
sp.de/selfkant/) abgegeben werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der weiteren 
Beschlussfassung gem. § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde Selfkant 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Ebenso wird auf § 47 Abs. 2a Verwaltungsgerichtsordnung hingewiesen, wonach ein Normenkontrollantrag 
unzulässig ist, wenn im Normenkontrollverfahren nur Einwendungen geltend gemacht werden, die im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB hätten geltend gemacht werden können und dort nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden. 
 
Selfkant den 12. Juni 2018 
 
Corsten 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
Aufhebung des Bebauungsplanes Selfkant Nr. 27 

 – Süsterseel, Alte Bahn – 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit -

_________________________________________________________  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant hat in ihrer Sitzung am 10. Dezember 2014 gemäß § 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB) die Aufhebung des Bebauungsplanes Selfkant Nr. 27 – Süsterseel, Alte Bahn –  
beschlossen. 

 
Im Rahmen dieses Verfahrens soll der Bebauungsplan Selfkant Nr. 27 – Süsterseel, Alte Bahn –, der am 
02.08.2004 Rechtskraft erlangte, aus Gründen der städtebaulichen Erforderlichkeit gemäß § 1 Abs. 3 BauGB für 
den gesamten Geltungsbereich inklusive der 1., 2., 3. und 4. Änderung ersatzlos aufgehoben werden. 

 
Die Abgrenzung des Plangebietes ist aus dem nachstehenden Kartenausschnitt ersichtlich. 
 

 
Gemäß § 2 (1) Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) wurde der vorstehend genannte Beschluss im Amtsblatt 
der Gemeinde Selfkant Nr. 49-51/2014 vom 21. Dezember 2014 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Das Aufhebungsverfahren wird mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit fortgeführt. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Gemäß § 3 (1) Ziffer 1 BauGB wird die Öffentlichkeit hiermit über die Planungsabsicht informiert. Allen 
Interessierten wird Gelegenheit gegeben, die Planungsunterlagen in der Zeit 
 

vom 9. Juli 2018 bis einschließlich 10. August 2018 
 
bei der Gemeindeverwaltung Selfkant, Am Rathaus 13, 52538 Selfkant-Tüddern, Zimmer 33, während der 
Öffnungszeiten einzusehen und sich informieren zu lassen. 
 
Die Öffnungszeiten des Rathauses sind: 
montags bis freitags   von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags    von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags    von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
Während des vorgenannten Zeitraums können Bürger eventuelle Bedenken und Anregungen schriftlich 
vorbringen, zur Niederschrift erklären oder im Internet (www.o-sp.de/selfkant) abgegeben werden. 
 
Selfkant, den 15. Juni 2018 
 
Der Bürgermeister 
Corsten 

____________________________________________________________________________________ 
 

http://www.o-sp.de/selfkant
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27. Niederrheinische Radwandertag 
 
Am Sonntag, 1. Juli lädt der 27. Niederrheinische 
Radwandertag in 64 Veranstaltungsorten an Rhein 
und Maas Fahrradfahrer zu Ausflügen auf 82 
attraktiven Radrouten in die reizvolle Landschaft 
des Niederrheins ein.  
 
Start und Ziel in der Gemeinde Selfkant befinden 
sich – wie in jedem Jahr – im historischen Ortskern 
von Millen – direkt am Schützenheim. 
 
Hier sorgt die Frauengemeinschaft Millen für das 
leibliche Wohl der Radfahrer. Kaffee und Kuchen, 
gekühlte Getränke sowie ein kleiner Imbiss werden 
zu günstigen Preisen angeboten. 
 
Um 10.00 Uhr wird in Millen das Startsignal für die 
Teilnehmer der Route 108 gegeben. Die Route 108 
umfasst in diesem Jahr wahlweise eine Länge von 
60 km oder  von 47 km. 
 
Am Start- und Zielort gibt es genügend 
Informationen rund um die Region „Der Selfkant“. 
Die Veranstaltung endet um 17.00 Uhr mit einer 
zentralen Tombola. Alle Teilnehmerkarten, die mit 
zwei Stempeln versehen sind, dürfen an dieser 
Tombola teilnehmen.  
_________________________________________ 
 
Standesamtliche Nachrichten 
 
Die Gemeinde Selfkant gratuliert zum Geburtstag: 
 
Herrn Lambert Heinrichs, 
wohnhaft in Heilder, Selfkantstraße 36; 
er wurde am 19.06.  83 Jahre alt. 
 
Herrn Leonard Meures, 
wohnhaft in Tüddern, Geilenkirchener Straße 13; 
er wurde am 19.06.  82 Jahre alt. 
 
Herrn Wilhelm Odenhoven, 
wohnhaft in Tüddern, Sittarder Straße 71; 
er wurde am 19.06.  80Jahre alt. 
 
Herrn Leo Hensgens, 
wohnhaft in Havert, Filterskoul 24; 
er wurde am 22.06.  84 Jahre alt. 
 
Herrn Leo Pennartz, 
wohnhaft in Tüddern, Neustraße 13; 
er wurde am 23.06.  84 Jahre alt. 
 
Herrn Gerhard Hagmanns, 
wohnhaft in Höngen, Westerholzer Straße 33; 
er wurde am 25.06.  87 Jahre alt. 
 
Herrn Josef Peters, 
wohnhaft in Höngen, Birder Straße 9; 
er wurde am 28.06.  89 Jahre alt. 
 
Frau Maria Cremers-Fijen, 
wohnhaft in Wehr, Dorfstraße 60; 
sie wird am 01.07.  81 Jahre alt. 
 
 

Frau Maria Geiser, 
wohnhaft in Süsterseel, Keltenstraße 2; 
sie wird am 02.07.  83 Jahre alt. 
 
Herrn Johann Hilkens, 
wohnhaft in Tüddern, Driesch 14; 
er wird am 03.07.   86 Jahre alt. 
 
Frau Barbara Jetten, 
wohnhaft in Wehr, Landstraße 1a; 
sie wird am 04.07.  97 Jahre alt. 
 
Frau Martha Scheeren, 
wohnhaft in Schalbruch, Zur Landwehr 18; 
sie wird am 06.07.  84 Jahre alt. 
 
Herrn Leo Sentis, 
wohnhaft in Saeffelen, Selfkantstraße 55; 
er wird am 09.07.   86 Jahre alt. 
 
_________________________________________ 
 
Veranstaltungskalender Gemeinde Selfkant 
13.07.- 
15.07. 50jähriges Jubiläum des Intrumentalvereins 
 Süsterseel, Turnhalle/Dorfplatz 
 
13.07. Nightshift Party in Havert, Festzelt Havert 
 ab 20.00 Uhr 
 
14.07. Haverter Wiesenfest, Festzelt Havert, ab 
 20.30 Uhr 
 
15.07. Festumzug zur Odilia Kirmes in Havert, ab 
 14.30 Uhr – Übertragung des Fußball WM-
 Finales im Festzelt auf einer Großleinwand 
 bei freiem Eintritt ab 17.00 Uhr 
 
16.07. Königsball in Havert, Festzelt, ab 20.00 Uhr 
 
28.07.- 
30.07. Anna Kirmes in Süsterseel, Schützenheim 
 
17.08. Heimatabend Dekanatsschützenfest 
 Isenbruch, 19.30 Uhr, Festzelt Isenbruch 
 
18.08. Tanzabend Dekanatsschützenfest 
 Isenbruch, ab 20.00 Uhr, Festzelt 
 Isenbruch 
 
19.08. Großer Festumzug zum 
 Dekanatsschützenfest in Isenbruch, ab 
 13.00 Uhr 
 
20.08. Klumpeball in Isenbruch, ab 11.00 Uhr, 
 Festzelt 
 Königsball zum Dekanatsschützenfest 
 Isenbruch, 20.00 Uhr, Festzelt 
 
 
Vereine und Institutionen, die ihre Termine im 
Veranstaltungskalender der Internetseite 
www.derselfkant.de veröffentlichen möchten, 
werden gebeten, dies  per E-Mail an  
info@selfkant.de zu tun. 
_________________________________________ 
 
 

mailto:info@selfkant.de
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
Bei der Gemeindeverwaltung Selfkant gelten 
folgende Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr: 
 
Montags bis freitags von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Montags                   von   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstags            von   14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
  
In Rentenangelegenheiten wird um vorherige 
Terminabsprache gebeten. 
 
Donnerstags gibt es eine freie 
Rentensprechstunde  ohne vorherige 
Terminabsprache. 
 
Öffnungszeiten 
des Sozialamtes 
montags: 
8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 
14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 
dienstags: 
8.00 – 12.00 Uhr 
 
mittwochs: 
geschlossen 
 
donnerstags: 
8.00 – 12.00 Uhr und 
14.00 – 17.30 Uhr 
 
freitags: 
8.00 – 12.00 Uhr 
 
Wichtige Telefonnummern: 
Bürgermeister Corsten  499 122 
Rathaus der 
Gemeinde Selfkant  4990 
Fax-Nummer   3828 
Bauhofleiter Meiers  01634744651 
Abwasserbereich   015112104270 
Polizeinotruf   110 
Rettungsdienst   112 
 
Internet-Adresse der Gemeinde Selfkant: 
www.Selfkant.de 
 
Email-Adresse der Gemeinde Selfkant: 
info@Selfkant.de 
 
Sprechstunden des Jugendamtes 
 
Die Sprechstunden des Jugendamtes des Kreises 
Heinsberg finden dienstags von 8.30 Uhr – 16.00 
Uhr und donnerstags von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr im 
Rathaus der Gemeinde Selfkant –Zimmer 13- statt. 
 
 
Schiedsmann für die Gemeinde Selfkant 
 
Herr Dr. Hans Leithoff, Tel.: 0032 477 842049 
E-Mail: hbleithoff@aol.com  
________________________________________ 
 
 
 
 

Bereitschaftsdienst  Verbandswasserwerk 
Gangelt GmbH 
 
Für die Meldung von Rohrbrüchen und sonstigen 
Schäden am Leitungsnetz des 
Verbandswasserwerkes ist das Büro Tag und Nacht 
telefonisch erreichbar. 
 
Telefon-Nummer: 02451-490080 
 
Das Büro befindet sich 
in 52511 Geilenkirchen-Niederheid 
 
 
 
IMPRESSUM 
Herausgeber: 
Gemeinde Selfkant – Der Bürgermeister -, 
Am Rathaus 13, 52538 Selfkant-Tüddern 
Verantwortlich für den Inhalt: 
Der Bürgermeister Herbert Corsten 
Konzept, Layout, Satz und Druck: 
Gemeindeverwaltung Selfkant, Am Rathaus 13,  
52538 Selfkant 
Das Amtsblatt liegt für alle interessierten Bürger bei allen  
Banken und Sparkassen in der Gemeinde Selfkant sowie 
im Rathaus zur kostenlosen Mitnahme aus. Das Amtsblatt 
wird allen Bürgern kostenlos als Pressebeilage zur 
Verfügung gestellt; es kann auch einzeln von der 
Gemeinde Selfkant gegen Kostenerstattung bezogen 
werden.  
 

http://www.selfkant.de/
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